
Benutzungsentschädigungen gültig ab 2018

Benutzungsentschädigungen für das Haldenbergstadion
einschließlich der Kleinspielfelder, Rasenplatz Sparwiesen, 
Kunstrasenplatz am Haldenberg

1.  Übungsabende

a) Rasenplatz sowie leichtathletische Einrichtungen

bis 2 Stunden ohne Flutlicht 9,00 €         

bis 4 Stunden ohne Flutlicht 18,00 €       

jede weitere Stunde 4,50 €         

bis 2 Stunden mit Flutlicht 24,00 €       

bis 4 Stunden mit Flutlicht 48,00 €       

jede weitere Stunde 12,00 €       

b) Kleinspielfeld

bis 2 Stunden ohne Flutlicht 9,00 €         

bis 4 Stunden ohne Flutlicht 18,00 €       

jede weitere Stunde 4,50 €         

bis 2 Stunden mit Flutlicht 12,00 €       

bis 4 Stunden mit Flutlicht 24,00 €       

jede weitere Stunde 6,00 €         

2. Sportveranstaltungen

a) Rasenplatz sowie leichtathletische Einrichtungen

bis 2 Stunden ohne Flutlicht 19,00 €       

bis 4 Stunden ohne Flutlicht 38,00 €       

jede weitere Stunde 9,50 €         

bis 2 Stunden mit Flutlicht 48,00 €       

bis 4 Stunden mit Flutlicht 96,00 €       

jede weitere Stunde 24,00 €       

b) Kleinspielfeld

bis 2 Stunden ohne Flutlicht 14,00 €       

bis 4 Stunden ohne Flutlicht 28,00 €       

jede weitere Stunde 7,00 €         

bis 2 Stunden mit Flutlicht 19,00 €       

bis 4 Stunden mit Flutlicht 38,00 €       

jede weitere Stunde 9,50 €         



c) Sollten beide Kleinspielfelder in Anspruch genommen werden, 

so erhöhen sich die Benutzungsgebühren auf das Doppelte.

3. Bei Inanspruchnahme durch Auswärtige erhöht sich die  

Benutzungsentschädigung jeweils um 100 %.

Uhingen, den 6. November 2017

Stadtkämmerei 

AZ: 562.160


